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Bernisch-Kantonaler Schwingerverband

Geschä<ftsreglement

Die Delegiertenversammlung (DV) des Bernisch-Kantonalen Schwingerverbandes (BKSV)

gestüDtzt auf Art. 9 Abs. 2 der Statuten vom 09. Januar 2000

beschliesst:

I. Zweck

Art. 1 Zweck
Dieses Reglement regelt, in ErgäDnzung der Statuten vom 09. Januar 2000, die GeschäDftsfüDhrung
sowie die Kompetenzen und Obliegenheiten der folgenden Organe des BKSV:
- Vorstand
- Technische Kommission (TK)
- Kommissionen
- Rechnungsrevisoren

II. Organe

A. Gemeinsame Bestimmungen

Art. 2 Ehrenamtliche Tä)tigkeit
Die Mitglieder des Vorstandes, der TK, der Kommissionen und die Rechnungsrevisoren üDben ihre
TäDtigkeit ehrenamtlich aus. Vorbehalten bleiben die Sitzungs- und Taggelder sowie die Reise-
und SpesenentschäDdigungen gemäDss Art. 17 und Anhang 1 hiernach.

Art. 3 Sitzungen
Eine Sitzung wird durch den PräDsidenten einberufen, wenn er es füDr notwendig erachtet oder ein
Drittel der Mitglieder - füDr Vorstandssitzungen mindestens vier Mitglieder - es verlangt.

Die Einberufung erfolgt mindestens eine Woche im voraus schriftlich und unter Angabe von Ort,
Zeit und Traktanden.

Der PräDsident - oder im Falle seiner Verhinderung der VizepräDsident - füDhrt den Vorsitz.

Der Verbandsprä sident ist zu jeder Sitzung einzuladen. Ausgenommen sind Sitzungen der
Rechnungsrevisoren.

Art. 4 Beschlussfä)higkeit und Eintreten
Eine Sitzung ist beschlussfäDhig, wenn sie ordnungsgemäDss einberufen worden ist. Vorstandssit-
zungen bedüDrfen zu ihrer BeschlussfäDhigkeit der Anwesenheit der Mehrzahl der Mitglieder.

Auf ein GeschäDft, das nicht traktandiert ist, kann nur eingetreten werden, wenn dies von der
Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen wird.

Art. 5 Beschlussfassung
Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen, sofern nicht die Mehrheit der anwesenden
Mitglieder geheime DurchfüDhrung verlangt.

Bei Abstimmungen entscheidet das Mehr der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit
hat der Vorsitzende den Stichentscheid.

Bei Wahlen entscheidet im ersten Wahlgang das absolute, im zweiten Wahlgang das relative
Mehr der abgegebenen Stimmen, bei Stimmengleichheit das Los.
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1. Sitzungsgeld und Taggeld

Das Sitzungsgeld füDr die Mitglieder des Vorstandes, der Technischen Kommission, der
Kommissionen und füDr die Rechnungsrevisoren beträDgt Fr. 15.-- füDr eine Sitzung.

AussergewöDhnliche EntschäDdigungen werden vom Vorstand von Fall zu Fall festgesetzt.

2. Reiseentschädigungen und Spesen

Als ReiseentschäDdigung werden der Betrag füDr ein Bahnbillett 2. Klasse oder 50 Rp. pro
Autokilometer entschäDdigt.

FüDr Material, Porti Telefon, ÜDbernachtungen mit FrüDhstüDck und üDbriges werden die effektiven
Kosten vergüDtet.

3. Schlussbestimmungen

Dieser Anhang bildet integrierender Bestandteil des GeschäDftsreglementes des BKSV vom
09.Januar 2000. Er tritt mit seiner Genehmigung in Kraft.

*********

Also beschlossen an der ordentlichen Delegiertenversammlung vom 09. Januar 2000 in
Heimisbach i. E.

Bernisch-Kantonaler Schwingerverband

Der PräDsident: Der SekretäDr:

Hansueli Streit: Urs Lanz

Korrektur am: Montag, 5. Juni 2000

Anhang I zum Geschä<ftsreglement des Bernisch-Kantonalen Schwingerverbandes

vom 09. Januar 2000
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Die TK ist ausfüDhrendes Organ, sie unterbreitet dem Vorstand SelektionsvorschläDge füDr das eidg.
Schwingfest, Schwingfeste mit eidg. Charakter, Teilverbandsfeste, Bergfeste sowie das
BaselstäDdtische Schwingfest und unterstüDtzt ihn in technischen Belangen, insbesondere füDhrt sie
die kantonalen Schwing- und Kampfrichterkurse durch. Der Vorstand ist berechtigt, die TK zu ge-
meinsamen Sitzungen aufzubieten.

Art. 13 Reglemente, Richtlinien und Weisungen
Die TK kann zur ErfüDllung der ihr üDbertragenen Aufgaben Reglemente, Richtlinien und Weisungen
erlassen. Die Reglemente sind dem Vorstand zu Handen der DV zur Genehmigung vorzulegen.

D. Kommissionen

Art. 14 Zustä<ndigkeit
Eine Kommission gemäDss Art. 17 der Statuten ist dem Vorstand unterstellt und verantwortlich.

Der Vorstand regelt Kompetenzen und Obliegenheiten der Kommission.

Art. 15 Konstituierung
Die Kommission konstituiert sich unter dem Vorsitz ihres PräDsidenten, sofern der Vorstand nicht
etwas anderes festgelegt hat.

Art. 16 Jahresbericht / Schlussbericht
Die Kommission erstattet dem Vorstand auf Ende des Verbandjahres einen schriftlichen Jah-
resbericht bzw. bei ihrer AuflöDsung einen Schlussbericht.

III. Finanzen

Art. 17 Sitzungs- und Taggelder, Spesen
Die Bestimmungen betreffend die Sitzungs- und Taggelder sowie die ReiseentschäDdigungen und
Spesen der Mitglieder des Vorstandes, der TK, der Kommissionen sowie der Rechnungsrevisoren
sind in Anhang I zu diesem Reglement enthalten.

IV. Inkrafttreten

Art. 18
Dieses Reglement tritt unmittelbar mit seiner Genehmigung in Kraft.

*********

Also beschlossen an der ordentlichen Delegiertenversammlung vom 09. Januar 2000 in
Heimisbach i.E.

Bernisch-Kantonaler Schwingerverband

Der PräDsident: Der SekretäDr:

Hansueli Streit Urs Lanz

Art. 12 Zuständigkeit

Von jeder Sitzung ist innert 20 Tagen ein Protokoll zu erstellen, welches von ProtokollfüDhrer zu
unterzeichnen und an der näDchsten Sitzung zu genehmigen ist.

Der VerbandspräDsident erhäDlt von jeder Sitzung ein Protokoll. Ausgenommen sind Sitzungen der
Rechnungsrevisoren.

Art. 7 Kassawesen
Führen die Organe eigene Kassen, ist ihnen deren Bestand mindestens einmal pro Jahr zur
Kenntnis zu bringen.

Art. 8 Archiv
Archiviert werden jäDhrlich:

sämtliche Protokolle, Jahresberichte und Schlussberichte, Verbandsbuchhaltung und Belege,
Etat, Kursprogramme, FestfüDhrer, Ranglisten, wichtige Korrespondenzen, Protokolle und
Berichte des ESV.

B. Vorstand

Art. 9 Konstituierung, Leitung
Der Vorstand konstituiert sich unter Leitung seines PräDsidenten.

Der PräDsident leitet und vertritt den Vorstand, im Falle seiner Verhinderung der VizepräDsident.

Art. 10 Zustä<ndigkeit
Der Vorstand ist zustäDndig füDr:
- die Einberufung der DV, die AnträDge an die DV zu den traktandierten GeschäDften und den
Vollzug der BeschlüDsse der DV und die Genehmigung des Protokolls

- die GeschäDftsfüDhrung und die Vertretung des BKSV. Der PräDsident füDhrt zusammen mit dem
SekretäDr oder dem Kassier die rechtsverbindliche Unterschrift

- die Verwaltung der Kassa und der Fonds des BKSV und die Ausarbeitung des Voranschlages
- die Bildung von Kommissionen, die Wahl von deren PräDsidenten und Mitglieder sowie den Erlass
von Reglementen und Pflichtenheften füDr die Kommissionen

- VorschläDge der Kursleiter zu Handen der DV
- die Wahl der Verbandsberichterstatter, des Verbandsfotografen und des Materialverwalters
und die Regelung ihrer Kompetenzen und Obliegenheiten

- das Erstellen des Schwingfestreglementes zu Handen der DV
- das Erstellen der Pflichtenhefte füDr das Bernisch-kantonale Schwingfest und füDr den Bernisch-
kantonalen Nachwuchsschwingertag

- die Wahl der Kampfrichter füDr Schwingfeste mit eidg. Charakter und füDr ausserkantonale Feste
- alle üDbrigen GeschäDfte, die ihm durch die Statuten oder die Reglemente des BKSV vorbehalten
sind oder die ihm durch ein anderes Organ des BKSV vorgelegt werden.

Der Vorstand erläDsst die füDr seine TäDtigkeit erforderlichen Richtlinien und Weisungen und legt die
konkreten Kompetenzen und Obliegenheiten seiner Mitglieder in Pflichtenheften fest.

C. Technische Kommission (TK)

Art. 11 Konstituierung, Leitung
Die TK konstituiert sich unter Leitung des Technischen Leiters.

Der Technische Leiter leitet und vertritt die TK, im Falle seiner Verhinderung der  Jungschwinger-
leiter.

Art. 6 Protokoll


